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Tagesordnungen 
 

des Rates, seiner Ausschüsse, 
der Bezirksvertretungen und Beiräte 

 
In der 31. KW 2025 

finden keine Sitzungen statt. 
 
 

Öffentliche 
Zustellungen 

 
Für König, Robin *31.08.2005,  
zuletzt wohnhaft: Männerübernachtungsstelle Uni-
onstraße 33, 44137 Dortmund, liegt beim Sozialamt 
der Stadt Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dort-
mund, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 21.05.2025. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 15.07.2025 
 
Für Ahmadou Tidianiou Diallo,  
zuletzt wohnhaft Stortsweg 23, 44227 Dortmund liegt  
 

beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Hospitalstraße  
2–4 44149, Zimmer AS - 0.01, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Schreiben vom 15.07.2025, 
Aktenzeichen 3000-0-3431-0724. 
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 15.07.2025 
 
Für Kaczmarek, Karolina *29.10.1985,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 16.07.2025 für den Zeitraum 
des Aufenthaltes in der Frauenübernachtungsstelle, 
Nortkirchenstraße 15, 44263 Dortmund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin  
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nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 16.07.2025 
 
Für Jesse, Pierre,  
wohnhaft: unbekannt, liegt bei der Fahrerlaubnisbe-
hörde bei den Bürgerdiensten der Stadt Dortmund, 
Südwall 2–4, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Bescheid vom 16.07.2025,  
Aktenzeichen 33/5-FS-796/25. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 7–12 
Uhr, 13–15 Uhr, Donnerstag von 7–12 Uhr, 13–17 Uhr, 
Mittwoch und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 16.07.2025 
 
Für Anastasija VANOVSKA, 
zuletzt wohnhaft: Im Karrenberg 120, 44329 Dort-
mund, derzeitiger Aufenthalt unbekannt liegt beim 
Amt für Migration der Stadt Dortmund, 
Asyl- und Bleiberechte, Olpe 1, Zimmer F212, 44135 
Dortmund, folgendes Schriftstück gegen Vorlage 
eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen 
bevollmächtig-te/n Vertreter/-in zur Abholung be-
reit: 
 
„Korrektur einer Ordnungsverfügung  vom 15.07.2025, 
Az. 38/2-3-V-144-01053/2024". 
 
Dieses Schriftstück kann in der oben genannten 
Dienststelle montags, dienstags, donnerstags und 

freitags von 7.30–12 Uhr in Empfang genommen 
werden. 
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 der aktuellen 
Fassung des Verwaltungszustel-lungsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen (Landes-zustellungsgesetz - 
LZG) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – 
gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, den 23.07.2025 
 
Für Wieting, Angelika *11.09.1953,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße  11–13,  44137  Dortmund,  folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 16.07.2025 für den Zeitraum 
des Aufenthaltes in der Frauenübernachtungsstelle, 
Nortkirchenstraße 15, 44263 Dortmund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 16.07.2025 
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Für Adekunle, Margaret Kehinde *06.09.1991,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 16.07.2025 für den Zeitraum 
des Aufenthaltes in der Frauenübernachtungsstelle, 
Nortkirchenstraße 15, 44263 Dortmund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–
12.Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 16.07.2025 
 
Für Helen von Edel Li Pomi *12.05.1979,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 16.07.2025 für den Zeitraum 
des Aufenthaltes in der Frauenübernachtungsstelle, 
Nortkirchenstraße 15, 44263 Dortmund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 16.07.2025 
 
Für Milena Humpert *24.04.2002, 
wohnhaft: Gap Jump, Am Beilstück 48, 44225 Dort-
mund, liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Widerrufsbescheid vom 17.07.2025: 
Milena Humpert *24.04.2002. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 17.07.2025 
 
Für Heinz-Marco Probst *17.11.1985,  
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 17.07.2025,  
zum Aktenzeichen 3717-O961. 
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Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 17.07.2025 
 
Für Klaus Dieter Stobbe *24.09.1962, 
wohnhaft: Männerübernachtungsstelle Unionstraße 
33, 44137 Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 03.06.2025, 
Klaus Dieter Stobbe *24.09.1962. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 17.07.2025 

Für Joanna Teresa Kelm *29.09.1993, 
wohnhaft: Schwanenwall 42, 44135 Dortmund, liegt 
beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstraße 11–
13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 17.06.2025, 
Joanna Teresa Kelm *29.09.1993. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 14.07.2025 
 
Für Lukasz Bartosz Wieczorek *09.07.1993, 
wohnhaft: Männerübernachtungsstelle Union-
straße 33, 44137 Dortmund, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 04.06.2025, 
Lukasz Bartosz Wieczorek *09.07.1993. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
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Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 17.07.2025 
 
Für Thomasz Sokolowski *11.04.1986, 
wohnhaft: Männerübernachtungsstelle Unionstraße 
33, 44137 Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 17.07.2025, 
Thomasz Sokolowski *11.04.1986. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 17.07.2025 
 
Für Iulius Cezar Straton *10.09.1979, 
wohnhaft: Männerübernachtungsstelle Unionstraße 
33, 44137 Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 17.07.2025, 
Iulius Cezar Straton *10.09.1979. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 17.07.2025 
 
Für Burgan Rusidovski *19.05.1983,  
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 17.07.2025, 
zum Aktenzeichen 3717-O963. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-fentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 17.07.2025 
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Für Herrn Ubycha, Thimm geb. 16.09.1981,  
wohnhaft: unbekannt, liegt bei der Fahrerlaubnis-
behörde bei den Bürgerdiensten der Stadt Dort-
mund, Südwall 2–4, Zimmer B101, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 18.07.2025,  
Aktenzeichen 33/5-560/25.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 7–12 
Uhr, 13–15 Uhr, Donnerstag von 7–12 Uhr, 13–17.30 Uhr, 
Mittwoch und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-fentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 18.07.2025 
 
Für Ralf Peter Trenkel *16.07.1957, 
wohnhaft: Männerübernachtungsstelle Unionstraße 
33, 44137 Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 21.07.2025, 
Ralf Peter Trenkel *16.07.1957. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 21.07.2025 
 
Für Dimitru Ursu *22.06.1983, 
wohnhaft: Männerübernachtungsstelle Unionstraße 
33, 44137 Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 21.07.2025, 
Dimitru Ursu *22.06.1983. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 21.07.2025 
 
Für Ibrahim Baker *10.12.1977,   
zuletzt wohnhaft: Grevendicks Feld 5, 44388 Dort-
mund, liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Widerruf der Zuweisung eines Obdachs vom 
21.07.2025, Aktenzeichen 3702-0731. 
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Das bezeichnete Schriftstück kann in der vorge-
nannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in 
der Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 
Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 21.07.2025 
 
Für Fatema Al Sheikh Ahmed *01.04.1999,   
zuletzt wohnhaft: Grevendicks Feld 5, 44388 Dort-
mund, liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Widerruf der Zuweisung eines Obdachs vom 
21.07.2025 Aktenzeichen 3717-2798. 
 
Das bezeichnete Schriftstück kann in der vorge-
nannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in 
der Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 
Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 21.07.2025 

Für Jaques Marcel Vermand Ngono *18.08.2001, 
wohnhaft: Männerübernachtungsstelle Unionstraße 
33, 44137 Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 21.07.2025, 
Jaques Marcel Vermand Ngono *18.08.2001. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 21.07.2025 
 
Für Mohamed Al Sheikh Ahmed *01.01.2004,   
zuletzt wohnhaft: Grevendicks Feld 5, 44388 Dort-
mund, liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Widerruf der Zuweisung eines Obdachs vom 
21.07.2025, Aktenzeichen 3717-2796. 
 
Das bezeichnete Schriftstück kann in der vorgenan-
nten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr 
in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
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Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 21.07.2025 
 
Für Hasan Sheikh Ahmed *10.02.1980 und Karima Al 
Sheikh Ahmed *20.01.1983,   
zuletzt wohnhaft: Grevendicks Feld 5, 44388 Dort-
mund, liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Widerruf der Zuweisung eines Obdachs vom 
21.07.2025 Aktenzeichen 3717-2799. 
 
Das bezeichnete Schriftstück kann in der vorge-
nannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in 
der Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 
Uhr in Empfang genommen werden. 
 
 Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 21.07.2025 
 
Für Mikail Bingöl *15.03.1997,   
zuletzt wohnhaft: Mergelteichstraße 67, 44225 Dort- 
mund, liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Widerruf der Zuweisung eines Obdachs vom 
21.07.2025, Aktenzeichen 3702-0951. 

Das bezeichnete Schriftstück kann in der vorge-
nannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in 
der Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 
Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 21.07.2025 
 
Für Robert Wiktor Tkacz *12.05.2002, 
wohnhaft: Männerübernachtungsstelle Unionstraße 
33, 44137 Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 09.07.2025, 
Robert Wiktor Tkacz *12.05.2002. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 09.07.2025 
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Für Precious Tyler Thembelihle Masuku *27.03.1994, 
wohnhaft: Männerübernachtungsstelle Unionstraße 
33, 44137 Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 11.07.2025, 
Precious Tyler Thembelihle Masuku *27.03.1994. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 11.07.2025 
 
Für Nadja Merzak *10.05.1978, 
wohnhaft: Männerübernachtungsstelle Unionstraße 
33, 44137 Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 11.07.2025, 
Nadja Merzak *10.05.1978. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 11.07.2025 
 
Für Dzhemali Yashar *08.06.1989, 
wohnhaft: Männerübernachtungsstelle Unionstraße 
33, 44137 Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 11.07.2025, 
Dzhemali Yashar *08.06.1989. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 11.07.2025 
 
Für Harald Welz *01.03.1956, 
wohnhaft: Männerübernachtungsstelle Unionstraße 
33, 44137 Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 09.07.2025, 
Harald Welz *01.03.1956. 
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Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 09.07.2025 
 
Für Vasilie Varga *09.08.1992, 
wohnhaft: Männerübernachtungsstelle Unionstraße 
33, 44137 Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 09.07.2025, 
Vasilie Varga *09.08.1992. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 09.07.2025 

Für Zakaria Mohamed Al-Lal, 
die nachfolgend aufgeführten Personen, wohnhaft: 
Schwanenwall 42, 44135 Dortmund, liegt beim          
Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstraße 11–13, 
44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 14.07.2025, 
Zakaria Mohamed Al-Lal. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 14.07.2025 
 
Für Lukasz Bartosz Wieczorek *09.07.1993, 
wohnhaft: Männerübernachtungsstelle Unionstraße 
33, 44137 Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 22.07.2025, 
Lukasz Bartosz Wieczorek *09.07.1993. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
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Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 22.07.2025 
 
Für Ferenc Boday,  
wohnhaft: H-1149 Budapest, Nagy Lajos Kiraly Utja 1, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–
8, Zimmer 202, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Bescheid vom 28.05.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi AC 561 363 137.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 
Uhr und 13–15 Uhr, Donnerstag von 8–12 Uhr und 13–
17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8–12 Uhr in Emp-
fang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 22.07.2025  
 
Für Mohamed Chanhih Husain,  
zuletzt wohnhaft: 44147 Dortmund, Blücherstraße 51, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–
8, Zimmer 210, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Bescheid vom 14.07.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi AJ 715 642 260.  

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 
Uhr und 13–15 Uhr, Donnerstag von 8–12 Uhr und 13–
17 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 22.07.2025  
 
Für Ivan Stevic,  
zuletzt wohnhaft: 44263 Dortmund, Burgunderstraße 
10, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 
6–8, Zimmer 215, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Bescheid vom 28.05.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi BC 715 720 333.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 
Uhr und 13–15 Uhr, Donnerstag von 8–12 Uhr und 13–
17 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
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Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 22.07.2025 
 
Für Iancu Gabor,  
zuletzt wohnhaft: 44137 Dortmund, o. f. W. Markt 6–8, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–
8, Zimmer 208, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Bescheid vom 16.07.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi AG 715 797 620.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–
12.00 Uhr und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–
12.00 Uhr und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 
von 8.00–12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 22.07.2025  
 
Für Iwan H C H Nelissen,  
wohnhaft: NL-6418 CA Heerlen, Heerlerbaan 53, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 208, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Bescheid vom 14.05.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi CC 715 651 455.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 
Uhr und 13–15 Uhr, Donnerstag von 8–12 Uhr und 13–
17 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 22.07.2025  
 
Für Elson Rumi,  
wohnhaft: AL-99999 Tirana, Bl Loku Vasil Shanto 11.2 
Ap 4, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 210, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit:  
 
Bescheid vom 05.06.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi BA 778 865 690.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 
Uhr und 13–15 Uhr, Donnerstag von 8–12 Uhr und 13–
17 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 22.07.2025  
 
Für Amir Salahelden Salim,  
wohnhaft: RO-070000 Drept de Munica, Ulmi 16, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
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Zimmer 210, folgendes Schriftstück zur Abholung be-
reit:  
 
Bescheid vom 12.06.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi BA 778 863 760.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 
Uhr und 13–15 Uhr, Donnerstag von 8–12 Uhr und 13–
17 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 22.07.2025  
 
Für Gavrila Gabor,  
zuletzt wohnhaft: 44137 Dortmund, Markt 6–8, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 208, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Bescheid vom 15.07.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi AG 715 797 638.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 
Uhr und 13–15.30 Uhr, Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8–12 Uhr in Emp-
fang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 22.07.2025  
 
Für Nour Aldeen Habach,  
wohnhaft: NL-6531 BV Nijmegen, Hofdijkstraat 14, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 219, folgendes Schriftstück zur Abholung be-
reit:  
 
Bescheid vom 03.06.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi AH 778 862 208.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 
Uhr und 13–15.30 Uhr, Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8–12 Uhr in Emp-
fang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können. 
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 22.07.2025  
 
Für Ruslan Lohvyniuk,  
wohnhaft: UA-445000 Wolhynien, Kamin-
Kaschyrskyj 35, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6–8, Zimmer 206, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 08.05.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi CA 715 674 587.  
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Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 
Uhr und 13–15.30 Uhr, Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8–12 Uhr in Emp-
fang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 22.07.2025  
 
Für Willem Frederik Lepelaar,  
wohnhaft: NL-7442 GE Nijverdal, Berkelstraat 10, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 206, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Bescheid vom 13.06.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi CA 561 364 710.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 
Uhr und 13–15.30 Uhr, Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8–12 Uhr in Emp-
fang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 

Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 22.07.2025  
 
Für Remco Johannes Gerardus Leonardus Broek,  
wohnhaft: NL-5111 WB Baarle-Nassau, Kogelflesstraat 
21, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 
6–8, Zimmer 202, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit:  
 
Bescheid vom 05.06.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi AC 715 679 457.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 
Uhr und 13–15.30 Uhr, Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8–12 Uhr in 
Empfang genommen werden. 
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 22.07.2025  
 
Für Pawel Jan Bochenkiewicz,  
wohnhaft: PL-51-515 Wroclaw, Ul. Zagrodnicza 17 17, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–
8, Zimmer 202, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Bescheid vom 05.06.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi AC 715 679 848.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 
Uhr und 13–15.30 Uhr, Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8–12 Uhr in Emp-
fang genommen werden.  
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Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 22.07.2025  
 
Für Efraim Özkan,  
wohnhaft: A-1170 Wien, Veronikagasse 10, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 
217, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 12.06.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi CD 778 874 400.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 
Uhr und 13–15.30 Uhr, Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8–12 Uhr in Emp-
fang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 22.07.2025  
 
Für Franciscus Maria Mostert,  
wohnhaft: NL-5768 PH Meijel, Nederweerterdijk 14, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–

8, Zimmer 208, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Bescheid vom 21.07.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi CC 715 799 142. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 
Uhr und 13–15.30 Uhr, Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8–12 Uhr in Emp-
fang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 22.07.2025 
 
Für Abu Tair Tarig (26.11.1977),  
zuletzt wohnhaft Hörder Neumarkt 10, 44263 Dort-
mund, liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, 
Hospitalstraße 2–4, Zimmer 0.08, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit: 
 
Schreiben vom 22.07.2025, 
Aktenzeichen 3000-0-3331-0650. 
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können. 
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
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Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 22.07.2025 
 
Für Mohamed Soussi *29.03.1997,  
wohnhaft: Männerübernachtungsstelle Unionstraße 
33, 44137 Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 26.05.2025, 
Mohamed Soussi *29.03.1997. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 22.07.2025 
 
Für Fatoma Alhaji, 
letzte bekannte Anschrift: Mallinckrodtstraße 208 in 
44147 Dortmund liegt bei der Stadt Dortmund – Un- 
terhaltsvorschusskasse –, Voßkuhle 37, 44141 Dort-
mund, Raum 059, folgendes Schriftstück bereit: 
 
Anforderung Unterlagen  
für Ihr Kind Mohammad Jrab, geb. 27.04.2023. 
 
Das Schriftstück kann in der oben erwähnten Dienst-
stelle montags bis freitags von 8.30–11.30 in Empfang 
genommen werden. 
 
Das Schriftstück ist nach § 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, an 
dem Tage als zugestellt anzusehen, an dem seit 
dem Tage der Veröffentlichung in den Dortmunder 
Bekanntmachungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung können Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG 
NRW).  
Dortmund, den 23.07.2025 
 
Für Bülent Tanyildizi *31.08.1979, 
wohnhaft: Schwanenwall 42, 44135 Dortmund, liegt 
beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstraße 11–
13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 21.05.2025, 
Bülent Tanyildizi *31.08.1979. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 22.07.2025 
 
Für Herrn Bezat Rrasa, 
letzte bekannte Anschrift: Gut-Heil-Straße 19 in 44145 
Dortmund liegt bei der Stadt Dortmund – Unter-
haltsvorschusskasse –, Voßkuhle 37, 44141 Dortmund, 
Raum 059, folgendes Schriftstück bereit: 



 

Nr. 32 – 81. Jahrgang Amtsblatt der Stadt Dortmund Freitag, 25. Juli 2025 
 

1047 

 

 

Auskunftsersuchen, Zahlungsaufforderung,  
Mahnung und Inverzugsetzung  
für Ihr Kind Amara Rrasa geb. 10.09.2023. 
 
Das Schriftstück kann in der oben erwähnten Dienst-
stelle montags bis freitags von 8.30–11.30 in Empfang 
genommen werden. 
 
Das Schriftstück ist nach § 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, an 
dem Tage als zugestellt anzusehen, an dem seit 
dem Tage der Veröffentlichung in den Dortmunder 
Bekanntmachungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung können Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG 
NRW).  
Dortmund, den 23.07.2025 
 
Für Beermann, Yvonne *20.01.1975,  
liegen beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgende Schriftstücke 
zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheide vom 11.06.2025 und 14.05.2025  
für den Zeitraum des Aufenthaltes in der Frauen-
übernachtungsstelle, Nortkirchenstraße 15, 44263 
Dortmund. 
 
Diese Bescheide können in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in 
Empfang genommen werden.  
 
Die Schriftstücke werden hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  
 
Die Schriftstücke gelten gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 

Benachrichtigung – als zugestellt, wenn sie bis dahin 
nicht abgeholt worden sind.  
Dortmund, 22.07.2025 
 
Für Wilkop, Laura Jane *25.09.1998,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 17.04.2025 für den Zeitraum 
des Aufenthaltes in der Frauenübernachtungsstelle, 
Nortkirchenstr. 15, 44263 Dortmund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–
12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 22.07.2025 
 
Für Salah Khaled Mufleh Almurshed *02.02.1987,   
zuletzt wohnhaft: Mergelteichstraße 67, 44225 Dort-
mund, liegen beim Sozialamt der Stadt Dortmund, 
Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgende Schrift-
stücke zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheide vom 19.05.2025 und Gebühren-
bescheid vom 12.06.2025 – Aktenzeichen 3717-O891. 
 
Die bezeichneten Schriftstücke können in der vorge-
nannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in 
der Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
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Die Schriftstücke werden hiermit durch öffentliche 
Be-kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 22.07.2025 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
– keine öffentlichen Bekanntmachungen in der 30. 
KW 2025 – 
 
 

Öffentliche 
Ausschreibungen  

und Vergaben 
 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend näher beschriebene Bauleistun-
gen durch öffentliche Ausschreibung zu vergeben. 
 
Bauvorhaben:  
Paul-Ehrlich BK, Gewerk: Metallbauarbeiten 

Umfang der zu vergebenden Bauleistungen: 
  
001. Brandschutz:  
 
-      2 Stück  Rohrrahmentüren ausbauen und  

entsorgen.  
-       1 Stück  Alu-Glas-Tür T30RS, 2-flügelig, mit  

Oberlicht und Panikschloss.  
-       1 Stück  Alu-Glas-Tür T30RS, 1-flügelig, mit  

verglasten Seitenteilen und Fest-
stellanlage.  

-       1 Stück  Stahl-Tür T30RS, 2-flügelig, mit  
Lichtausschnitt und Feststellanlage.  

-      6 Stück  Stahl-Tür T30RS, 1-flügelig, mit Licht- 
ausschnitt und Panikschloss.  

-       1 Stück  Zulage für Panikschloss für neue  
Stahl-Tür T30RS, 1-flügelig.  

-  530 m  Türdichtungen an Bestandstüren  
nachrüsten oder erneuern.  

-    58 Stück  Einsteckschlösser mit Panikfunktion  
an Bestandstüren nachrüsten.  

-    58 Stück  Drückergarnituren an Bestandstü 
ren nachrüsten.  

-    58 Stück  Profilzylinder ausbauen und an an 
derer Stelle wieder einbauen.  

-    58 Stück  Blindzylinder liefern und einbauen.  
-      3 Stück  Stahl-Treppenanlage 2000 x 900 m,  

mit 4 Steigungen.  
-      2 Stück  Alu-Steigleitern liefern und montie- 

ren, mit 5–6 Sprossen.  
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Verga-
beunterlagen stehen für einen uneingeschränkten 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: 
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum be-
absichtigt, nachfolgend näher beschriebene 
Bauleistungen durch Offenes Verfahren zu ver-
geben. 
 

https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
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Bauvorhaben:  
Paul-Ehrlich-Berufskolleg, Brandschutzsanie-
rung, Gewerk: Fensterarbeiten 
 
Umfang der zu vergebenden Bauleistungen: 
 
 276 Stück  Holz-Öffnungsflügel aus- und  

wieder einbauen für Malerarbei-
ten. 

1 Stück  Holz-Fenster austauschen, 2,10 x 
2,30 m, inkl. Außenfensterbank. 

50 Stück  Fenstergriffe an Holz-Fenster 
de- und wieder montieren. 

 184 Stück  Holz-Fenster einstellen. 
     4 Stück  Öffnungsflügel von Holz-Fens-

tern austauschen. 
69 Stück  marode Blendrahmen-Profile 

von Holz-Fenstern austauschen. 
100 Stück  Anschlussbekleidungen aus 

Fassadenplatten an Holz-Fens-
tern, 0,15 x 2,30 m. 

4 Stück  blinde Verglasungen von Holz-
Fenstern austauschen. 

2 Stück  Oberlichtöffner von Holz-Fens-
tern austauschen. 

272 Stück  Aluminium-Fenster reinigen und 
einstellen, 2,10 x 2,30 m. 

 100 Stück  Fenstergriffe an Aluminium- 
Fenstern nachrüsten. 

9 Stück  Kunststoff-Fenster reinigen und 
einstellen, 2,10 x 2,30m. 

930 Stück  Oberlicht-Fang- und Putzsiche-
rungen nachrüsten. 

  
Die vollständige Bekanntmachung sowie die 
Vergabeunterlagen stehen für einen uneinge-
schränkten direkten Zugang gebührenfrei zur 
Verfügung unter:  
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum                                                
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund beabsichtigt, nachfolgend näher be-
schriebene Baumaßnahme nach beschränkter 
Ausschreibung zu vergeben. 
 
Bekanntmachung gemäß VOB Teil A, § 19, Abs. 5 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum, Abt. 19/3, Viktoriastraße 15, 44135 Dortmund, 
Tel.: 0231 50–25969, Fax: 0231 50–29458, E-Mail: 
hreeck@stadtdo.de 
 
Ausführung von Bauleistungen, Baumaßnahme:    
Rahmenvertrag Instandhaltungs- und Unterhal-
tungsarbeiten 2025–2027, Gewerk: Kabel 
in Dortmund 
 
Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten: 
 
Instandhaltungs- und Unterhaltungsarbeiten Kabel 
 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum:  
 
Baubeginn:  01.10.2025 
Bauende:  30.09.2027 
 
Die Stadt Dortmund kommt mit dieser Bekannt-   
machung ihrer Veröffentlichungspflicht gemäß § 19 
Abs. 5 VOB/A nach. Da es sich um eine beschränkte 
Ausschreibung handelt, wurde der Bieterkreis bereits 
im Vorhinein festgelegt. Die Erweiterung des Bieter-
kreises ist nicht vorgesehen. Anfragen bzw. Bewer-
bungen von zusätzlichen Bietern können daher nur 
bei zukünftigen Ausschreibungen berücksichtigt 
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass zur Mini-
mierung des Verwaltungsaufwandes auf die Ver-
sendung einer Eingangsbestätigung auf Ihre An-
frage bzw. Bewerbung verzichtet wird. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
 
 

https://evergabe.nrw.de/VMPCenter


 

Nr. 32 – 81. Jahrgang Amtsblatt der Stadt Dortmund Freitag, 25. Juli 2025 
 

1050 

 

 

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend näher beschriebene Bauleistun-
gen durch öffentliche Ausschreibung zu vergeben. 
 
Bauvorhaben:  
Unterhaltungsvertrag barrierefreie Überwege 2025–
2026 in Dortmund, B404/25, Gewerk: Straßenun-
terhaltungsarbeiten 
 
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Verga-
beunterlagen stehen für einen uneingeschränkten 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: 
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend näher beschriebene Bauleistun-
gen durch öffentliche Ausschreibung zu vergeben. 
 
Bauvorhaben:  
Paul-Ehrlich BK, Gewerk: Tischlerarbeiten 
 
Umfang der zu vergebenden Bauleistungen: 
  
001. Brandschutz:  
-  7 Stück  Holz-Innentüren T30RS, 1-flügelig, 

mit Oberlicht.  
- 19 Stück  Holz-Innentüren T30RS, 1-flügelig, 

ohne Oberlicht.  
- 12 Stück  Zulage für Einbruchschutz RC2 für 

neue Holz-Innentüren T30RS.  
-   1 Stück  Zulage für Feststellanlage für neue  

Holz-Innentüren T30RS.  
-   4 Stück  Zulage für Panikschloss für neue  

Holz-Innentüren T30RS.  
-   2 Stück  Holz-Innentüren DT, 1-flügelig, mit  

Oberlicht.  
-   2 Stück  Zulage für Panikschloss für neue  

Holz-Innentüren DT.  

- 28 Stück  Bodentürstopper für Innentüren.  
 
002. Instandhaltung:  
-   1 Stück  Holz-Innentüren DT, 1-flügelig, mit  

Oberlicht.  
-   1 Stück  Zulage für Panikschloss für neue  

Holz-Innentüren DT.  
-   1 Stück  Bodentürstopper für Innentüren.  
-   1 Stück  Obertürschließer mit Feststellan- 

lage an Bestandstür T30RS nach-
rüsten.  

 
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Verga-
beunterlagen stehen für einen uneingeschränkten 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: 
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend näher beschriebene Dienstleis-
tung durch ein Verhandlungsverfahren mit Teil-
nahmewettbewerb nach VgV zu vergeben:  
 
„Planungsleistungen Neugestaltung Münsterstraße“.  
 
Die vollständige Bekanntmachung sowie der Bewer-
berbogen stehen für einen uneingeschränkten 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: 
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum                                                
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund hat nachfolgend näher beschriebene 
Baumaßnahme nach g freihändiger Vergabe ver-
geben. 

https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
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Bekanntmachung gemäß VOB Teil A, § 20, Abs. 3 und 
gemäß Nr. 1.4 des RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie, des Innenministeriums, des 
Finanzministeriums, des Ministeriums für Innovation, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie und des 
Ministeriums für Bauen und Verkehr vom 3. Februar 
2009  
– AZ: 121 – 80-20/02 – 
a) Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-

zentrum, Abt. 19/3, Viktoriastraße 15, 44135 Dort-
mund, Tel.: 0231 50–28207, Fax: 0231 50–29458,      
E-Mail: cluehrs@stadtdo.de 

b) Freihändige Vergabe, Vergabe-Nr.: B133/25                   
c) Ausführung von Bauleistungen, Baumaßnahme:  

Steinbrink Grundschule, Gewerk: Rohbauarbei-
ten 

d) in Dortmund 
e) Beauftragtes Unternehmen:  

Hülsmann Bau GmbH, Sitz: Dortmund  
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum                                                
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund beabsichtigt, nachfolgend näher be-
schriebene Baumaßnahme nach beschränkter 
Ausschreibung zu vergeben. 
 
Bekanntmachung gemäß VOB Teil A, § 19, Abs. 5 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, Abt. 19/3, Viktoriastraße 15, 44135 Dortmund,    
Tel.: 0231 50–11339, Fax: 0231 50-29458, E-Mail:              
ycirak@stadtdo.de 
 
Ausführung von Bauleistungen, Baumaßnahme:    
Freibad Stockheide, Gewerk: Fliesen- und Platten-
arbeiten 
In Dortmund 
 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum:  
 
Baubeginn: 01.09.2025 
Bauende: 07.11.2025 
 

Die Stadt Dortmund kommt mit dieser Bekanntma-
chung ihrer Veröffentlichungspflicht gemäß § 19 Abs. 
5 VOB/A nach. Da es sich um eine beschränkte 
Ausschreibung handelt, wurde der Bieterkreis bereits 
im Vorhinein festgelegt. Die Erweiterung des Bieter-
kreises ist nicht vorgesehen. Anfragen bzw. Bewer-
bungen von zusätzlichen Bietern können daher nur 
bei zukünftigen Ausschreibungen berücksichtigt 
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass zur Mini-
mierung des Verwaltungsaufwandes auf die Ver-
sendung einer Eingangsbestätigung auf Ihre An-
frage bzw. Bewerbung verzichtet wird. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum be-
absichtigt, nachfolgend näher beschriebene 
Leistung durch ein Offenes Verfahren zu verge-
ben. 
 
Leistung:  
Dienstleistungsvertrag über die Systemanpas-
sung und Weiterentwicklung des sich aktuell im 
Einsatz befindlichen Kommunikations-Mana-
gement-Systems der integrierten Leitstelle.  
 
Der konkrete Leistungsumfang ist der Leis-
tungsbeschreibung zu entnehmen (L457/25). 
 
Die vollständige Bekanntmachung sowie die 
Vergabeunterlagen stehen für einen uneinge-
schränkten direkten Zugang gebührenfrei zur 
Verfügung: http://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
 

http://evergabe.nrw.de/VMPCenter
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Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum                                                
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund hat nachfolgend näher beschriebene 
Baumaßnahme nach g freihändiger Vergabe ver-
geben. 
 
Bekanntmachung gemäß VOB Teil A, § 20, Abs. 3 und 
gemäß Nr. 1.4 des RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie, des Innenministeriums, des 
Finanzministeriums, des Ministeriums für Innovation, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie und des 
Ministeriums für Bauen und Verkehr vom 3. Februar 
2009  
– AZ: 121 – 80-20/02 – 
a) Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-

zentrum, Abt. 19/3, Viktoriastraße 15, 44135 Dort-
mund, Tel.: 0231 50–28207, Fax: 0231 50–29458,      
E-Mail: cluehrs@stadtdo.de 

b) Freihändige Vergabe, Vergabe-Nr.: B119a/25                   
c) Ausführung von Bauleistungen, Baumaßnahme:  

Zoo Neubau Robbenanlage, Gewerk: Heizungs-
arbeiten 

d) in Dortmund 
e) Beauftragtes Unternehmen:  

Ralf Marx; Sanitär- und Heizungstechnik,  
Sitz: Dortmund 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum                                                
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund beabsichtigt, nachfolgend näher be-
schriebene Baumaßnahme nach beschränkter 
Ausschreibung zu vergeben. 
 
Bekanntmachung  
gemäß VOB Teil A, § 20 Abs. 4 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum, Abt. 19/3, Viktoriastraße 15, 44135 Dortmund, 
Tel.: 0231 50–27458, Fax: 0231 50–29458, E-Mail: 
mbuttwill@stadtdo.de 
 

Ausführung von Bauleistungen, Baumaßnahme:  
Johannes-Wulff FÖS (Erweiterungsbau),  
Gewerk: Einrichtung Aufwärmküche 
in Dortmund 
 
Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten:  
 
Einrichtung Aufwärmküche 
 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum: 
 
Baubeginn:  01.12.2025     
Bauende:  26.01.2026 
 
Die Stadt Dortmund kommt mit dieser Bekanntma-
chung ihrer Veröffentlichungspflicht gemäß § 20 
Abs. 4 VOB/A nach. Da es sich um eine beschränkte 
Ausschreibung handelt, wurde der Bieterkreis bereits 
im Vorhinein festgelegt. Die Erweiterung des Bieter-
kreises ist nicht vorgesehen. Anfragen bzw. Bewer-
bungen von zusätzlichen Bietern können daher nur 
bei zukünftigen Ausschreibungen berücksichtigt 
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass zur Mini-
mierung des Verwaltungsaufwandes auf die Ver-
sendung einer Eingangsbestätigung auf Ihre An-
frage bzw. Bewerbung verzichtet wird. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum                                                
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund hat nachfolgend näher beschriebene 
Baumaßnahme nach freihändiger Vergabe verge-
ben. 
 
Bekanntmachung gemäß VOB Teil A, § 20, Abs. 3 und 
gemäß Nr. 1.4 des RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie, des Innenministeriums, des 
Finanzministeriums, des Ministeriums für Innovation, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie und des 
Ministeriums für Bauen und Verkehr vom 3. Februar 
2009  
– AZ: 121 – 80-20/02 – 

mailto:mbuttwill@stadtdo.de
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a) Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum, Abt. 19/3, Viktoriastraße 15, 44135 Dort-
mund, Tel.: 0231 50–28207, Fax.: 0231 50–29458,     
E-Mail: cluehrs@stadtdo.de 

b) Freihändige Vergabe, Vergabe-Nr.: B147/25                   
c) Ausführung von Bauleistungen, Baumaßnahme:  

MKP Innenhof Olpe 1, Gewerk: Tiefbauarbeiten 
d) in Dortmund 
e) Beauftragtes Unternehmen:  

Benning GmbH & Co. KG, Sitz: 48161 Münster  
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum                                                
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund hat nachfolgend näher beschriebene 
Baumaßnahme nach freihändiger Vergabe verge-
ben. 
 
Bekanntmachung gemäß VOB Teil A, § 20, Abs. 3 und 
gemäß Nr. 1.4 des RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie, des Innenministeriums, des 
Finanzministeriums, des Ministeriums für Innovation, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie und des 
Ministeriums für Bauen und Verkehr vom 3. Februar 
2009  
– AZ: 121 – 80-20/02 – 
a) Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-  

zentrum, Abt. 19/3, Viktoriastraße 15, 44135 Dort-
mund, Tel.: 0231 50–28207, Fax.: 0231 50–29458,      
E-Mail: cluehrs@stadtdo.de 

b) Freihändige Vergabe, Vergabe-Nr.: B183/25                   
c) Ausführung von Bauleistungen, Baumaßnahme:  

Steinbrink Grundschule, Gewerk: TGA - Elektro 
d) in Dortmund 
e) Beauftragtes Unternehmen:  

Elektro Liedtke e. K, Sitz: Dortmund  
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
 

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beab-
sichtigt, nachfolgend näher beschriebene Dienst-
leistung durch ein Verhandlungsverfahren mit Teil-
nahmewettbewerb nach VgV zu vergeben:  
 
„PS Neubau TEK Mackenrothweg“.  
 
Die vollständige Bekanntmachung sowie der Bewer-
berbogen stehen für einen uneingeschränkten 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: 
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beab-
sichtigt, nachfolgend näher beschriebene Bauleis-
tungen durch öffentliche Ausschreibung zu verge-
ben. 
 
Bauvorhaben:  
Kanalerneuerung Virchowstraße in Dortmund-
Hörde, B391/25, Gewerk: Kanalbauarbeiten 
 
Umfang der zu vergebenden Bauleistungen:  
 
     20 cbm Bodenaushub Homogenbereich A 
   170 cbm Bodenaushub Oberbauschicht,  

HB B 
   490 cbm Bodenaushub Homogenbereich C 
   610 cbm Bodenaushub Homogenbereich D 
 1.820 qm Normverbau 
   200 m  Dränwasserhaltung 
   200 m  Steinzeugrohre DN 400 
        2 Stück Fertigteilschächte  
 
Baubeginn:  Spätestens 12 Werktage nach Zu- 

gang Auftragsschreiben 
 

Bauende:  Innerhalb von 14 Wochen nach  
Baubeginn 

 

https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
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Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für 
Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausge-
gebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-.GZ 961 sind 
für die nachstehend angegebene Beurteilungs-
gruppe zu erfüllen: AK 2. 
 
Der Nachweis gilt als gleichwertig erbracht, wenn 
der Bieter/Auftragnehmer die Erfüllung der Anforde-
rungen durch einen Prüfbericht entsprechend Güte- 
und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961, Abschnitt 4.1 für 
die geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n) nachweist 
und eine Verpflichtung vorlegt, dass der Bieter im 
Auftragsfall für die Dauer der Werkleistung einen 
Vertrag zur Gütesicherung RAL-GZ 961entsprechend 
Abschnitt 4.3 abschließt und die zugehörige „Eigen-
überwachung“ entsprechend Abschnitt 4.2 durch-
führt. 
 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftrag-
geber zum Projektstartgespräch die Sanierungs-
handbücher RAL-GZ 961 zu den angegebenen Beur-
teilungsgruppen S zu übergeben und für die Dauer 
der Leistungserbringung dieses Vertrages zu über-
lassen. 
 
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Verga-
beunterlagen stehen für einen uneingeschränkten 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: 
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum                                                
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund beabsichtigt, nachfolgend näher be-
schriebene Baumaßnahme nach beschränkter 
Ausschreibung zu vergeben. 
 
Bekanntmachung gemäß VOB Teil A, § 19, Abs. 5 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum, Abt. 19/3, Viktoriastraße 15, 44135 Dortmund, 
Tel.: 0231 50–27458, Fax.: 0231 50–29458, E-Mail: 
mbuttwill@stadtdo.de 
 
 

Ausführung von Bauleistungen, Baumaßnahme:    
Mira-Lobe-FÖS, Gewerk: Containeranlagen zum 
Kauf 
in Dortmund 
 
Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten:  
 
Containeranlagen zum Kauf 
 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum:  
 
Baubeginn:  unverzüglich nach Auftrag 
Bauende:    10.10.2025 
 
Die Stadt Dortmund kommt mit dieser Bekannt-   
machung ihrer Veröffentlichungspflicht gemäß § 19 
Abs. 5 VOB/A nach. Da es sich um eine beschränkte 
Ausschreibung handelt, wurde der Bieterkreis bereits 
im Vorhinein festgelegt. Die Erweiterung des Bieter-
kreises ist nicht vorgesehen. Anfragen bzw. Bewer-
bungen von zusätzlichen Bietern können daher nur 
bei zukünftigen Ausschreibungen berücksichtigt 
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass zur Mini-
mierung des Verwaltungsaufwandes auf die Ver-
sendung einer Eingangsbestätigung auf Ihre An-
frage bzw. Bewerbung verzichtet wird. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
 
 
 

https://evergabe.nrw.de/VMPCenter

	Anforderung Unterlagen
	für Ihr Kind Mohammad Jrab, geb. 27.04.2023.
	Auskunftsersuchen, Zahlungsaufforderung,
	Mahnung und Inverzugsetzung
	für Ihr Kind Amara Rrasa geb. 10.09.2023.

